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Schulordnung 
Abendgymnasium  
Kolping Bildungszentrum Heilbronn 

 
§ 1 Zielsetzung der Schule 
Die Kolping-Bildung Heil-
bronn-Franken gGmbH be-
treibt Schulen in freier Träger-
schaft, die jedem bildungswilli-
gen und bildungsfähigen jun-
gen Menschen die Möglichkeit 
zum Erwerb eines qualifizier-
ten Schulabschlusses geben. 
Am Abendgymnasium kann je 
nach individueller Vorausset-
zung der mittlere Bildungsab-
schluss, die Fachhochschul-
reife oder die allgemeine 
Hochschulreife erlangt wer-
den. 
 
§ 2 Rechte und Pflichten der 
Schülerinnen und Schüler 
Rechte: Die Schüler* haben 
ein Recht auf Unterricht nach 
dem vom Ministerium für Kul-
tus und Sport genehmigten 
Lehrplan in der jeweils gülti-
gen Fassung, der von Lehrern 
mit der entsprechenden Quali-
fikation erteilt wird. 
 
Pflichten: Die Schüler sind 
verpflichtet, am Unterricht al-
ler vorgesehenen Fächer so-
wie an den für verbindlich er-
klärten zusätzlichen Schulver-
anstaltungen pünktlich und re-
gelmäßig teilzunehmen. Von 
der Schule ausgeliehene 
Lernmittel sind pfleglich zu be-
handeln und bei Austritt aus 
der Schule unaufgefordert 
vollständig zurückzugeben. 
Bei Beschädigungen oder 
Verschmutzungen des Schul-
grundstückes, des Schulge-
bäudes oder sonstiger Ein-
richtungen der Schule ist der 
Verursacher haftbar.  
 
 
* Auf die sprachliche Differenzierung in männliche und 
weibliche Form wird aufgrund der leichteren Lesbarkeit 
verzichtet. Gemeint sind immer beide Geschlechter. 

 
 
 
 
Über die Schulordnung hinaus 
gilt die Hausordnung des Kol-
ping-Bildungszentrums. 
 
§ 3 Notengebung 
Klassenarbeiten werden vor-
her angesagt und sind als 
Leistungskontrollen zu verste-
hen. Die Terminabsprachen 
erfolgen unter den Lehrern, 
gemeinsam mit der Schullei-
tung, um Häufungen zu be-
stimmten Zeiten zu vermei-
den. Alle Schüler haben die 
Klassenarbeiten mitzuschrei-
ben. 
 
Anzahl und Dauer der Klas-
senarbeiten entsprechen der 
Regelung an staatlichen 
Schulen. Der Fachlehrer ent-
scheidet im Rahmen seines 
pädagogischen Freiraumes 
darüber, ob er eine versäumte 
Arbeit nachschreiben lässt. 
Ein Rechtsanspruch auf das 
Nachschreiben einer Klassen-
arbeit besteht nicht. Die 
schriftlichen und mündlichen 
Noten werden nach einem zu 
Beginn des Schuljahres be-
kannt gegebenen Verhältnis 
gewertet. Bevor der Fachleh-
rer die jeweiligen Noten an die 
Schulleitung weitergibt, hat er 
sie den Schülern bekannt ge-
geben und mit ihnen eventu-
elle Unstimmigkeiten geklärt. 
 
§ 4 Versetzungen und  
Prüfungen 
Es gilt die vom Ministerium für 
Kultus und Sport vorgeschrie-
bene Versetzungs- und Prü-
fungsordnung. 

 
 
 
 
§ 5 Anwesenheit 
Grundsätzlich haben die 
Schüler regelmäßig am Unter-
richt teilzunehmen. Sollte eine 
Verhinderung absehbar sein, 
so wird diese vorher und 
rechtzeitig der Schulleitung 
und/oder der Klassenlehrkraft 
schriftlich bekanntgegeben. 
Es müssen ernsthafte Gründe  
 
für eine kurze Beurlaubung 
sprechen, ansonsten ist sie 
abzulehnen. Das Urlaubsge-
such bleibt bei den Schülerak-
ten, sofern es genehmigt 
wurde. 
 
Erkrankt ein Schüler, so ent-
schuldigt er sich in der Regel 
innerhalb von drei Tagen 
schriftlich bei der Klassenlehr-
kraft.  
 
Versäumt ein Schüler eine 
Klassenarbeit, so kann der 
Fachlehrer ein ärztliches At-
test verlangen. Wird kein ärzt-
liches Attest vorgelegt, dann 
kann die Klassenarbeit mit der 
Note 6 bzw. 0 Punkte bewer-
tet werden.  
 
Bei Fehlzeiten von mehr als 
25 Unterrichtstagen in einem 
Schuljahr kann die Schullei-
tung den Schulvertrag mit so-
fortiger Wirkung kündigen. 
Hier zählen unentschuldigte 
und entschuldigte Zeiten. 
Fehlzeit ist auch, wenn eine 
Unterrichtseinheit nicht be-
sucht wird. Für jede Fehlzeit 
ist eine Entschuldigung bei 
der Klassenlehrkraft vorzule-
gen. 
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§ 6 Ferien 
Es gilt die Ferienordnung des 
Landes Baden-Württemberg. 
Bewegliche Feiertage werden 
in Anlehnung an die ortsübli-
chen Lösungen festgelegt. 
 
§ 7 Verhalten 
Die Schüler verhalten sich so, 
dass die Beziehungen zu Mit-
schülern und Lehrkräften nicht 
belastet werden. Im Umgang 
miteinander gelten die Regeln 
der Höflichkeit und des An-
standes. Die Lehrkräfte bemü-
hen sich um einen offenen, 
partnerschaftlichen und ver-
trauensvollen Unterrichtsstil, 
wie er für Erwachsene prinzi-
piell zu wünschen ist. Die 
Schulleitung hat das Recht, 
den Schulvertrag bei grobem 
Fehlverhalten fristlos zu kün-
digen. 
 
§ 8 Meinungsverschieden- 
heiten 
Schulleitung, Lehrkräfte und 
Schüler sind sich darüber ei-
nig, dass Meinungsverschie-
denheiten im Geiste des Ver-
trauens beigelegt werden soll-
ten. Sie stehen sich gegensei-
tig für klärende Gespräche zur 
Verfügung. Darüber hinaus 
können sich die Schüler mit 
allen Anliegen an jede Lehr-
kraft oder an die Schulleitung 
wenden.  

 
 
 
 
 
§ 9 Schulinterne Kommuni-
kationsplattform 
Schulleitung, Lehrkräfte und 
Schüler sind Mitglieder der 
schulinternen Kommunikati-
onsplattform TEAMS.  
 
Dazu melden sich die Schüler 
auf dieser Plattform an, infor-
mieren sich dort regelmäßig 
und nutzen diese nach Maß-
gabe der Lehrkräfte. Alle am 
Abendgymnasium Beteiligten 
verpflichten sich, keine Daten, 
Dateien, Informationen, Unter-
lagen, Materialien etc., die auf 
dem schulinternen Kommuni-
kationsnetz TEAMS hochgela-
den werden, an Dritte weiter-
zugeben, die nicht Mitglieder 
des Abendgymnasiums sind. 
Dies gilt insbesondere auch 
für von Schülern und Lehrkräf-
ten erstellte Unterrichtsmateri-
alien. 
 
Darüber hinaus gelten die 
Vertragsbestandteile zum Da-
tenschutz auf der letzten Seite 
des Schulvertrages. 

 
 
 
 
 
§ 10 Digitales Tagebuch 
Lerninhalte in Kurzform sowie 
die Abwesenheit der Schüler 
werden im digitalen Tagebuch 
‘Edupage’ verzeichnet. Alle 
Fachlehrkräfte tragen zu Un-
terrichtsbeginn die fehlenden 
Schüler ein sowie die Unter-
richtsinhalte in Stichworten. 
Alle zum Unterricht gehören-
den Materialien werden in 
Teams abgelegt. Die Klassen-
lehrkräfte tragen wöchentlich 
die fehlenden Schüler ent-
sprechend der eingereichten 
Entschuldigungen / Atteste ein 
und erstellen in der Regel mo-
natlich eine Fehlzeitenliste, 
die der Schulleitung vorgelegt 
wird. Alle Schüler haben Zu-
griff auf Edupage und kontrol-
lieren selbst ihre Fehlzeiten. 
Unklarheiten sind zeitnah mit 
den Fach- bzw. Klassenlehr-
kräften zu klären. 


